
 

b.b.h. Fortbildungswerk Steuern und Wirtschaftsrecht  Seite - 1 - 

 

BFH anhängige Verfahren 

  

Themenübersicht: 

 AEUV Art 63 
Wertpapieranlage, Quellensteuer, Freier Kapitalverkehr 

EuGH Az: C-347/11  

 AEUV Art 63 
Wertpapieranlage, Quellensteuer, Freier Kapitalverkehr  

EuGH Az: C-346/11  

 AEUV Art 63 
Wertpapieranlage, Quellensteuer, Freier Kapitalverkehr  

EuGH Az: C-345/11  

 AEUV Art 63 
Wertpapieranlage, Quellensteuer, Freier Kapitalverkehr  

EuGH Az: C-344/11  

 AEUV Art 63 
Wertpapieranlage, Quellensteuer, Freier Kapitalverkehr  

EuGH Az: C-343/11  

 AEUV Art 63 
Wertpapieranlage, Quellensteuer, Freier Kapitalverkehr  

EuGH Az: C-342/11  

 AEUV Art 63 
Wertpapieranlage, Quellensteuer, Freier Kapitalverkehr  

EuGH Az: C-341/11  

 AEUV Art 63 
Wertpapieranlage, Quellensteuer, Freier Kapitalverkehr  

EuGH Az: C-340/11  

 AEUV Art 63 
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Wertpapieranlage, Quellensteuer, Freier Kapitalverkehr  

EuGH Az: C-339/11  

 AEUV Art 63 
Wertpapieranlage, Quellensteuer, Freier Kapitalverkehr  

EuGH Az: C-338/11  

 AEUV Art 63 
Quellensteuer, Gesellschaftssteuer, Mobiliensteuervorabzug 

EuGH Az: C-384/11  

 EG Art 43 
Risikokapital, Abzug 

EuGH Az: C-350/11  

 EGRL 112/2006 Art 9 
Mehrwertsteuersystem, Steuerneutralität, Schwarzarbeit, Fahrlässigkeit, 
Rechnungsstellung 

EuGH Az: C-324/11  

 EGRL 112/2006 Art 98 
Mehrwertsteuersystem, Medikamente, Gesundheitsprodukte 

EuGH Az: C-360/11  

 EWGRL 228/67 Art 8 Buchst a 
Mehrwertsteuersystem, Neutralität, Gleichbehandlung, Lieferung, Gut-
schrift, Rückwirkung 

EuGH Az: C-310/11  

 EWGRL 388/77 Art 6 
einheitliche Leistung, Vermietung, Dienstleistung 

EuGH Az: C-392/11  

 EWGRL 435/90 Art 4 Abs 1 
Liquidation, Tochtergesellschaft, Muttergesellschaft 

EuGH Az: C-371/11  

 EWGV 2913/92 Art 217 Abs 2 
buchmäßige Erfassung, Zollschuld 

EuGH Az: C-351/11  
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 KN Pos 8443 UPos 3191 
Drucker, Kopierer, Abgrenzung 

EuGH Az: C-361/11  

Im Einzelnen: 

AEUV Art 63:  
Wertpapieranlage, Quellensteuer, Freier Kapitalverkehr  
EuGH Az: C-347/11  

Vorabentscheidungsersuchen des Tribunal administratif de Montreuil (Frankreich), 

eingereicht am 04.07.2011 zu folgenden Fragen: 1. Ist neben der Situation der Or-

ganismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) diejenige der An-

teilsinhaber zu berücksichtigen? 2. Wenn ja: Unter welchen Voraussetzungen kann 

angenommen werden, dass die streitige Quellensteuer mit dem Grundsatz des 

freien Kapitalverkehrs vereinbar ist?  

 

AEUV Art 63:  
Wertpapieranlage, Quellensteuer, Freier Kapitalverkehr  
EuGH Az: C-346/11  

Vorabentscheidungsersuchen des Tribunal administratif de Montreuil (Frankreich), 

eingereicht am 04.07.2011 zu folgenden Fragen: 1. Ist neben der Situation der Or-

ganismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) diejenige der An-

teilsinhaber zu berücksichtigen? 2. Wenn ja: Unter welchen Voraussetzungen kann 

angenommen werden, dass die streitige Quellensteuer mit dem Grundsatz des 

freien Kapitalverkehrs vereinbar ist?  

 

AEUV Art 63:  
Wertpapieranlage, Quellensteuer, Freier Kapitalverkehr  
EuGH Az: C-345/11  

Vorabentscheidungsersuchen des Tribunal administratif de Montreuil (Frankreich), 

eingereicht am 04.07.2011 zu folgenden Fragen: 1. Ist neben der Situation der Or-

ganismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) diejenige der An-

teilsinhaber zu berücksichtigen? 2. Wenn ja: Unter welchen Voraussetzungen kann 

angenommen werden, dass die streitige Quellensteuer mit dem Grundsatz des 

freien Kapitalverkehrs vereinbar ist? 
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AEUV Art 63:  
Wertpapieranlage, Quellensteuer, Freier Kapitalverkehr  
EuGH Az: C-344/11  

Vorabentscheidungsersuchen des Tribunal administratif de Montreuil (Frankreich), 

eingereicht am 04.07.2011 zu folgenden Fragen: 1. Ist neben der Situation der Or-

ganismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) diejenige der An-

teilsinhaber zu berücksichtigen? 2. Wenn ja: Unter welchen Voraussetzungen kann 

angenommen werden, dass die streitige Quellensteuer mit dem Grundsatz des 

freien Kapitalverkehrs vereinbar ist? 

 

AEUV Art 63:  
Wertpapieranlage, Quellensteuer, Freier Kapitalverkehr  
EuGH Az: C-343/11  

Vorabentscheidungsersuchen des Tribunal administratif de Montreuil (Frankreich), 

eingereicht am 04.07.2011 zu folgenden Fragen: 1. Ist neben der Situation der Or-

ganismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) diejenige der An-

teilsinhaber zu berücksichtigen? 2. Wenn ja: Unter welchen Voraussetzungen kann 

angenommen werden, dass die streitige Quellensteuer mit dem Grundsatz des 

freien Kapitalverkehrs vereinbar ist? 

 

AEUV Art 63:  
Wertpapieranlage, Quellensteuer, Freier Kapitalverkehr  
EuGH Az: C-342/11  

Vorabentscheidungsersuchen des Tribunal administratif de Montreuil (Frankreich), 

eingereicht am 04.07.2011 zu folgenden Fragen: 1. Ist neben der Situation der Or-

ganismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) diejenige der An-

teilsinhaber zu berücksichtigen? 2. Wenn ja: Unter welchen Voraussetzungen kann 

angenommen werden, dass die streitige Quellensteuer mit dem Grundsatz des 

freien Kapitalverkehrs vereinbar ist? 

 

AEUV Art 63:  
Wertpapieranlage, Quellensteuer, Freier Kapitalverkehr  
EuGH Az: C-341/11  

Vorabentscheidungsersuchen des Tribunal administratif de Montreuil (Frankreich), 
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eingereicht am 04.07.2011 zu folgenden Fragen: 1. Ist neben der Situation der Or-

ganismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) diejenige der An-

teilsinhaber zu berücksichtigen? 2. Wenn ja: Unter welchen Voraussetzungen kann 

angenommen werden, dass die streitige Quellensteuer mit dem Grundsatz des 

freien Kapitalverkehrs vereinbar ist? 

 

AEUV Art 63:  
Wertpapieranlage, Quellensteuer, Freier Kapitalverkehr  
EuGH Az: C-340/11  

Vorabentscheidungsersuchen des Tribunal administratif de Montreuil (Frankreich), 

eingereicht am 04.07.2011 zu folgenden Fragen: 1. Ist neben der Situation der Or-

ganismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) diejenige der An-

teilsinhaber zu berücksichtigen? 2. Wenn ja: Unter welchen Voraussetzungen kann 

angenommen werden, dass die streitige Quellensteuer mit dem Grundsatz des 

freien Kapitalverkehrs vereinbar ist? 

 

AEUV Art 63:  
Wertpapieranlage, Quellensteuer, Freier Kapitalverkehr  
EuGH Az: C-339/11  

Vorabentscheidungsersuchen des Tribunal administratif de Montreuil (Frankreich), 

eingereicht am 04.07.2011 zu folgenden Fragen: 1. Ist neben der Situation der Or-

ganismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) diejenige der An-

teilsinhaber zu berücksichtigen? 2. Wenn ja: Unter welchen Voraussetzungen kann 

angenommen werden, dass die streitige Quellensteuer mit dem Grundsatz des 

freien Kapitalverkehrs vereinbar ist? 

 

AEUV Art 63:  
Wertpapieranlage, Quellensteuer, Freier Kapitalverkehr  
EuGH Az: C-338/11  

Vorabentscheidungsersuchen des Tribunal administratif de Montreuil (Frankreich), 

eingereicht am 04.07.2011 zu folgenden Fragen: 1. Ist neben der Situation der Or-

ganismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) diejenige der An-

teilsinhaber zu berücksichtigen? 2. Wenn ja: Unter welchen Voraussetzungen kann 

angenommen werden, dass die streitige Quellensteuer mit dem Grundsatz des 

freien Kapitalverkehrs vereinbar ist? 
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AEUV Art 63:  
Quellensteuer, Gesellschaftssteuer, Mobiliensteuervorabzug  
EuGH Az: C-384/11  

Vorabentscheidungsersuchen der Rechtbank van eerste Aanleg te Brussel (Belgi-

en), eingereicht am 19.07.2011, zu folgender Frage: Steht Art. 63 AEUV (früher 

Art. 56 EG-Vertrag) der gesetzlichen Regelung eines Mitgliedstaats entgegen, 

nach der eine gebietsansässige Beteiligungsgesellschaft, die an einer anderen ge-

bietsansässigen Gesellschaft eine Beteiligung von weniger als 10 % des Kapitals, 

jedoch mit einem Anschaffungswert von mindestens 1,2 Millionen Euro hält, einer 

Quellensteuer von 10 % unterworfen ist, wobei aber diese Quellensteuer auf die in 

Belgien geschuldete Gesellschaftssteuer angerechnet wird und der eventuelle Saldo 

erstattet wird, und gegebenenfalls zugleich die Anwendung einer Steuerregelung 

("definitiv besteuerte Einkünfte") beanspruchen kann, die es ermöglicht, die Be-

steuerungsgrundlage zusätzlich um die mit der Beteiligung im Zusammenhang ste-

henden Kosten zu verringern, während für in einem anderen Mitgliedstaat der Eu-

ropäischen Union ansässige Gesellschaften, die solche Dividenden oder als Divi-

denden angesehene Ausschüttungen aus derselben Beteiligung an einer gebietsan-

sässigen Gesellschaft empfangen, die einbehaltene Quellensteuer (Mobiliensteuer-

vorabzug) in Höhe von 10 % eine endgültige Steuer darstellt, die nicht erstattungs-

fähig ist und nicht unter Berufung auf die vorgenannte Steuerregelung ("definitiv 

besteuerte Einkünfte") vermindert werden kann?  

 

EG Art 43:  
Risikokapital, Abzug  
EuGH Az: C-350/11  

Vorabentscheidungsersuchen des Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Bel-

gien), eingereicht am 04.07.2011, zu folgender Frage: Steht Art. 43 EG einer nati-

onalen Steuerregelung entgegen, wonach eine in Belgien unbeschränkt steuer-

pflichtige Gesellschaft bei der Ermittlung ihres steuerbaren Gewinns keinen Abzug 

für Risikokapital in Höhe der positiven Differenz zwischen einerseits dem Netto-

buchwert der Aktiva der Niederlassungen, die der Steuerpflichtige in einem ande-

ren Mitgliedstaat der Europäischen Union unterhält, und andererseits der Gesamt-

heit der Passiva, die auf diese Niederlassungen anrechenbar sind, vornehmen kann, 

während sie zu einem solchen Abzug berechtigt ist, wenn diese positive Differenz 

einer in Belgien belegenen Betriebsstätte zugerechnet werden kann?  
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EGRL 112/2006 Art 9:  
Mehrwertsteuersystem, Steuerneutralität, Schwarzarbeit, Fahrlässigkeit, 
Rechnungsstellung  
EuGH Az: C-324/11  

Vorabentscheidungsersuchen des Legfelsöbb Birosag (Ungarn), eingereicht am 

29.06.2011, zu folgenden Fragen: 1. Verstößt eine Auslegung, nach der der Emp-

fänger einer Rechnung kein Recht auf Vorsteuerabzug hat, wenn der Stadtdirektor 

dem Einzelunternehmer, der sie ausgestellt hat, vor der Erfüllung des Vertrags o-

der der Ausstellung die Lizenz entzogen hat, gegen den Grundsatz der Steuerneut-

ralität (Art. 9 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über 

das gemeinsame Mehrwertsteuersystem)? 2. Steht unter Berücksichtigung des 

Grundsatzes der Steuerneutralität die Tatsache, dass der Einzelunternehmer, der 

die Rechnung ausgestellt hat, die von ihm eingesetzten Arbeitnehmer nicht ange-

meldet hat (die daher "schwarz" arbeiten) und die Steuerverwaltung aus diesem 

Grund festgestellt hat, dass dieser Unternehmer "nicht über angemeldete Arbeit-

nehmer verfügt", der Ausübung des Rechts auf Vorsteuerabzug durch den Rech-

nungsempfänger entgegen? 3. Handelt der Rechnungsempfänger fahrlässig, wenn 

er weder überprüft, ob zwischen den auf der Baustelle beschäftigten Arbeitneh-

mern und dem Rechnungsaussteller eine Rechtsbeziehung besteht, noch, ob dieser 

im Hinblick auf diese Arbeitnehmer seinen steuerlichen Erklärungspflichten oder 

sonstigen Pflichten nachgekommen ist? Stellt ein solches Verhalten einen objekti-

ven Umstand dar, durch den nachgewiesen werden kann, dass der Empfänger der 

Rechnungen wusste oder hätte wissen müssen, dass er sich an einem Umsatz betei-

ligte, der in eine Mehrwertsteuerhinterziehung einbezogen war? 4. Kann das natio-

nale Gericht unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Steuerneutralität diese 

Umstände berücksichtigen, wenn es bei umfassender Beurteilung zu dem Ergebnis 

kommt, dass der Umsatz zwischen den in der Rechnung genannten Personen nicht 

stattgefunden hat?  

 

EGRL 112/2006 Art 98:  
Mehrwertsteuersystem, Medikamente, Gesundheitsprodukte  
EuGH Az: C-360/11  

Klage der Kommission gegen das Königreich Spanien, eingereicht am 08.07.2011, 

mit dem Antrag, - festzustellen, dass das Königreich Spanien dadurch gegen seine 

Verpflichtungen aus Art. 98 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. No-

vember 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem in Verbindung mit An-
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hang III dieser Richtlinie verstoßen hat, dass es auf - medizinische Stoffe, die übli-

cherweise für die Herstellung von Medikamenten verwendet werden können und 

dafür geeignet sind, nach Art. 91.Uno.1.5 o und Dos.1.3 o des spanischen Mehr-

wertsteuergesetzes, - Gesundheitsprodukte, Stoffe, Ausstattung oder Werkzeug, 

die objektiv nur zur Vorbeugung bzw. zur Diagnose, Behandlung, Linderung oder 

Heilung von Krankheiten oder Leiden von Menschen oder Tieren verwendet wer-

den können, jedoch nicht "normalerweise für die Linderung oder Behandlung von 

Behinderungen, ausschließlich für den persönlichen Gebrauch von Behinderten, 

verwendet werden", nach dem zweiten Absatz von Art. 91.Uno.1.6 o des spani-

schen Mehrwertsteuergesetzes, - Geräte und Zubehör, die im Wesentlichen oder 

hauptsächlich dazu dienen können, körperliche Behinderungen von Tieren auszu-

gleichen, nach dem ersten Absatz von Art. 91.Uno.1.6 o des spanischen Mehrwert-

steuergesetzes, und - Geräte und Zubehör, die im Wesentlichen und hauptsächlich 

dazu verwendet werden, Behinderungen des Menschen auszugleichen, jedoch nicht 

ausschließlich dem persönlichen Gebrauch des "Behinderten" dienen, wobei dieser 

Begriff in seiner gewöhnlichen Bedeutung, d. h. in einer anderen und engeren Be-

deutung als der Begriff "Kranker" verwendet wird, nach dem ersten Absatz von 

Art. 91.Uno.1.6 o des spanischen Mehrwertsteuergesetzes, einen ermäßigten 

Mehrwertsteuersatz anwendet; - dem Königreich Spanien die Kosten aufzuerlegen.  

 

EWGRL 228/67 Art 8 Buchst a:  
Mehrwertsteuersystem, Neutralität, Gleichbehandlung, Lieferung, Gutschrift, 
Rückwirkung  
EuGH Az: C-310/11  

Vorabentscheidungsersuchen des First-Tier Tribunal (Tax Chamber) (Vereinigtes 

Königreich), eingereicht am 20.06.2011, zu folgender Frage: Hat ein Steuerpflich-

tiger für den Zeitraum vor dem 1. Januar 1978 ein unmittelbar wirksames Recht 

nach Art. 8 Buchst. a der Zweiten Richtlinie des Rates vom 11. April 1967 zur 

Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteu-

ern - Struktur und Anwendungsmodalitäten des gemeinsamen Mehrwertsteuersys-

tems (67/228/EWG) (im Folgenden: Zweite Richtlinie) und/oder nach den Grunds-

ätzen der steuerlichen Neutralität und der Gleichbehandlung, die Besteuerungs-

grundlage für Lieferungen von Gegenständen als rückwirkend vermindert zu be-

handeln, wenn der Abnehmer der Lieferung von Gegenständen nach dem Zeit-

punkt dieser Lieferung eine Gutschrift des Lieferers erhalten hat, die der Abneh-

mer dann nach seiner Wahl entweder als Geldzahlung oder als Gutschrift auf dem 

Lieferer geschuldete Beträge für bereits erfolgte Lieferungen von Gegenständen an 
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den Abnehmer abgerufen hat?  

 

EWGRL 388/77 Art 6:  
einheitliche Leistung, Vermietung, Dienstleistung  
EuGH Az: C-392/11  

Vorabentscheidungsersuchen des First-tier Tribunal (Tax), Vereinigtes Königreich, 

eingereicht am 25.07.2011, zu folgenden Fragen: 1. Die Hauptfrage in der vorlie-

genden Rechtssache geht dahin, ob die von Vermietern aufgrund eines mit ihren 

Mietern geschlossenen Mietvertrags erbrachten Dienstleistungen (im Folgenden: 

Dienstleistungen) als ein Element einer einheitlichen steuerfreien Leistung der 

Vermietung von Grundstücken anzusehen sind, entweder weil die Dienstleistungen 

zusammen mit der Vermietung objektiv eine einzige untrennbare wirtschaftliche 

Leistung darstellen oder weil sie eine "Nebenleistung" zur Vermietung, die die 

Hauptleistung darstellt (im Folgenden: Hauptleistung), bilden. Inwieweit ist es für 

die Beantwortung dieser Frage und im Lichte des Urteils des Gerichtshofs der Eu-

ropäischen Union in der Rechtssache Tellmer (C-572/07) von Bedeutung, dass die 

Dienstleistungen nicht nur von den Vermietern, sondern auch von Dritten erbracht 

werden könnten (aber tatsächlich nicht erbracht werden), obgleich nach den in 

Frage stehenden Mietverträgen die Mieter keine andere Wahl hatten, als die 

Dienstleistungen durch die Vermieter erbringen zu lassen? 2. Ist für die Feststel-

lung, ob eine einheitliche Leistung vorliegt, von Bedeutung, dass die Nichtzahlung 

des Dienstleistungsentgelts durch den Mieter den Vermieter nicht nur dazu berech-

tigen würde, die weitere Erbringung der Dienstleistungen einzustellen, sondern 

auch zur Kündigung des mit dem Mieter geschlossenen Mietvertrags? 3. Wenn 

nach der Antwort auf die erste Frage die Möglichkeit, dass die Dienstleistungen an 

den Mieter unmittelbar durch Dritte erbracht werden, von Bedeutung ist, ist sie 

dann für die Feststellung, ob die Dienstleistungen eine einzige untrennbare wirt-

schaftliche Leistung, deren Aufspaltung wirklichkeitsfremd wäre, darstellen oder 

eine Nebenleistung zur Hauptleistung bilden, nur ein mit zu berücksichtigender 

Faktor oder ein entscheidender Faktor? Wenn sie nur ein mit zu berücksichtigender 

Faktor oder gar nicht von Bedeutung ist, welche weiteren Faktoren sind dann von 

Bedeutung für die Feststellung, ob es sich bei den Dienstleistungen um eine Ne-

benleistung handelt? Inwieweit ist insbesondere von Bedeutung, ob die Dienstleis-

tungen in den oder für die überlassenen Räumlichkeiten, die Gegenstand des Miet-

vertrags sind, oder in anderen Teilen des Gebäudes erbracht werden? 4. Wenn die 

Möglichkeit der Erbringung der Dienstleistungen durch Dritte von Bedeutung ist, 

ist dann speziell von Bedeutung, ob die Dienstleistungen in rechtlicher Hinsicht 



 

b.b.h. Fortbildungswerk Steuern und Wirtschaftsrecht  Seite - 10 - 

 

durch Dritte erbracht werden könnten, auch wenn dies in der Praxis schwer zu or-

ganisieren oder die Zustimmung des Vermieters hierzu schwer zu erlangen wäre, 

oder ist die praktische Möglichkeit oder die Üblichkeit der Erbringung solcher 

Dienstleistungen von Bedeutung? 5. Bei den verfahrensgegenständlichen Dienst-

leistungen handelt es sich um eine Palette von Dienstleistungen, die gegen Entrich-

tung eines einheitlichen Dienstleistungsentgelts erbracht werden. Falls einige die-

ser Dienstleistungen (z. B. die Reinigung von Gemeinschaftsräumen, der Sicher-

heitsdienst) nicht Teil einer einzigen untrennbaren wirtschaftlichen Leistung sind 

oder nicht als bloße Nebenleistungen zur Hauptleistung anzusehen sind, für andere 

dies hingegen gilt, wäre dann das Gesamtentgelt auf die einzelnen Dienstleistun-

gen aufzuteilen, um zu ermitteln, welcher Teil des Entgelts der Umsatzsteuer un-

terliegt und welcher Teil nicht? Oder wäre die Palette der erbrachten Dienstleis-

tungen als so eng miteinander verknüpft zu betrachten, dass diese "eine einzige un-

trennbare wirtschaftliche Leistung bilden, deren Aufspaltung wirklichkeitsfremd 

wäre", also selbst eine einheitliche Leistung darstellen, die von der Vermietung 

von Grundstücken zu sondern ist?  

 

EWGRL 435/90 Art 4 Abs 1:  
Liquidation, Tochtergesellschaft, Muttergesellschaft  
EuGH Az: C-371/11  

Vorabentscheidungsersuchen des Hof van beroep te Gent (Belgien), eingereicht am 

13.07.2011, zu folgender Frage: Können die nationalen Steuerbehörden die An-

wendung von Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie 90/435/EWG des Rates vom 23. Juli 

1990 über das gemeinsame Steuersystem der Mutter- und Tochtergesellschaften 

verschiedener Mitgliedstaaten aufgrund der in diesem Artikel enthaltenen Bestim-

mung, wonach der Artikel für eine Liquidation des Tochterunternehmens nicht gilt, 

dadurch ausschließen, dass sie sich auf eine innerstaatliche Rechtsvorschrift (im 

vorliegenden Fall Art. 210 WIB'92) berufen, die eine Fusion durch Übernahme, bei 

der eine Liquidation der Tochtergesellschaft tatsächlich nicht stattfindet, mit einer 

Fusion gleichsetzt, bei der eine solche Liquidation des Tochterunternehmens statt-

findet?  

 

EWGV 2913/92 Art 217 Abs 2:  
buchmäßige Erfassung, Zollschuld  
EuGH Az: C-351/11  

Vorabentscheidungsersuchen des Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Bel-
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gien), eingereicht am 04.07.2011, zu folgenden Fragen: 1. Ist Art. 217 Abs. 2 der 

Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Ge-

meinschaften (ABl. L 302, S. 1) dahin auszulegen, dass sich die Mitgliedstaaten 

bei der Festlegung der Einzelheiten der buchmäßigen Erfassung der Abgabenbe-

träge darauf beschränken können, in ihre nationalen Rechtsvorschriften Bestim-

mungen aufzunehmen, in denen lediglich geregelt ist, dass - unter "buchmäßiger 

Erfassung" im Sinne dieser nationalen Rechtsvorschriften "die Eintragung des ei-

ner Zollschuld entsprechenden Abgabenbetrags in die Bücher oder in sonstige 

stattdessen verwendete Unterlagen" zu verstehen ist - im vorliegenden Fall Art. 1 

Nr. 6 des Allgemeinen Zoll- und Abgabengesetzes, koordiniert durch den Königli-

chen Erlass vom 18. Juli 1977 (Belgisch Staatsblad vom 21. September 1977, S. 

11425), bestätigt durch das Gesetz über die Zölle und Abgaben vom 6. Juli 1978 

(Belgisch Staatsblad vom 12. August 1978, S. 9013) und zum 1. Januar 1994 er-

setzt durch Art. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Abänderung des Allgemeinen Zoll- und 

Abgabengesetzes (Belgisch Staatsblad vom 30. Dezember 1993, S. 29031), und - 

die Vorschriften über die buchmäßige Erfassung und die Voraussetzungen für die 

Entrichtung von Abgaben bei Bestehen einer Zollschuld in den Verordnungen der 

Europäischen Gemeinschaften festgelegt sind - im vorliegenden Fall Art. 3 des 

Allgemeinen Zoll- und Abgabengesetzes, koordiniert durch den Königlichen Er-

lass vom 18. Juli 1977 (Belgisch Staatsblad vom 21. September 1977, S. 11425), 

bestätigt durch das Gesetz über die Zölle und Abgaben vom 6. Juli 1978 (Belgisch 

Staatsblad vom 12. August 1978, S. 9013) und zum 1. Januar 1990 geändert durch 

Art. 72 des Gesetzes vom 22. Dezember 1989 zur Festlegung steuerrechtlicher 

Bestimmungen (Belgisch Staatsblad vom 29. Dezember 1989, S. 21141), oder 

müssen die Mitgliedstaaten in Durchführung von Art. 217 Abs. 2 des Zollkodex in 

ihren nationalen Rechtsvorschriften festlegen, auf welche Weise die buchmäßige 

Erfassung im Sinne von Art. 217 Abs. 1 des Zollkodex in der Praxis erfolgt, so 

dass der Schuldner prüfen kann, ob sie von den Zollbehörden auch tatsächlich vor-

genommen worden ist? 2. Ist Art. 217 Abs. 2 des Zollkodex dahin auszulegen, 

dass, wenn die nationalen Rechtsvorschriften lediglich vorsehen, dass - unter 

"buchmäßiger Erfassung" im Sinne dieser nationalen Rechtsvorschriften "die Ein-

tragung des einer Zollschuld entsprechenden Abgabenbetrags in die Bücher oder in 

sonstige stattdessen verwendete Unterlagen" zu verstehen ist - im vorliegenden 

Fall Art. 1 Nr. 6 des Allgemeinen Zoll- und Abgabengesetzes, koordiniert durch 

den Königlichen Erlass vom 18. Juli 1977 (Belgisch Staatsblad vom 21. September 

1977, S. 11425), bestätigt durch das Gesetz über die Zölle und Abgaben vom 6. 

Juli 1978 (Belgisch Staatsblad vom 12. August 1978, S. 9013) und zum 1. Januar 

1994 ersetzt durch Art. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Abänderung des Allgemeinen 
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Zoll- und Abgabengesetzes (Belgisch Staatsblad vom 30. Dezember 1993, S. 

29031), und - die Vorschriften über die buchmäßige Erfassung und die Vorausset-

zungen für die Entrichtung von Abgaben bei Bestehen einer Zollschuld in den 

Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften festgelegt sind - im vorliegenden 

Fall Art. 3 des Allgemeinen Zoll- und Abgabengesetzes, koordiniert durch den 

Königlichen Erlass vom 18. Juli 1977 (Belgisch Staatsblad vom 21. September 

1977, S. 11425), bestätigt durch das Gesetz über die Zölle und Abgaben vom 6. 

Juli 1978 (Belgisch Staatsblad vom 12. August 1978, S. 9013) und zum 1. Januar 

1990 geändert durch Art. 72 des Gesetzes vom 22. Dezember 1989 zur Festlegung 

steuerrechtlicher Bestimmungen (Belgisch Staatsblad vom 29. Dezember 1989, S. 

21141), die Zollbehörden geltend machen können, dass eine von ihnen vorgenom-

mene Aufnahme des Abgabenbetrags in ein Formblatt 1552 B oder in eine PLDA-

Schuldendatenbank (papierlose Zoll- und Abgabenschuldendatenbank) sowie jede 

andere von ihnen vorgenommene Eintragung oder Aufnahme des Abgabenbetrags 

in stattdessen verwendete Unterlagen als buchmäßige Erfassung im Sinne von Art. 

217 Abs. 1 des Zollkodex gilt? 3. Ist für den Fall, dass die von den Zollbehörden 

vorgenommene Aufnahme des Abgabenbetrags in ein Formblatt 1552 B als buch-

mäßige Erfassung im Sinne von Art. 217 Abs. 1 des Zollkodex gelten kann, Art. 

217 des Zollkodex dahin auszulegen, dass nur die Aufnahme des genauen Abga-

benbetrags, der sich aus einer Zollschuld auf dem Formblatt 1552 B ergibt, als 

buchmäßige Erfassung im Sinne von Art. 217 Abs. 1 des Zollkodex gilt?  

 

KN Pos 8443 UPos 3191:  
Drucker, Kopierer, Abgrenzung  
EuGH Az: C-361/11  

Vorabentscheidungsersuchen der Rechtbank Haarlem (Niederlande), eingereicht 

am 08.07.2011, zu folgenden Fragen: 1. Gestützt auf ihre Erwägungen zur Druck- 

und Kopiergeschwindigkeit ersucht die Rechtbank den Gerichtshof um Hinweise 

für die Beantwortung folgender Frage: Welche Bedeutung kommt dem Umstand 

zu, dass die Druck- und Kopiergeschwindigkeit durch dieselbe Druckeinheit be-

stimmt wird und die Geschwindigkeit dieser Funktionen nur deshalb unterschied-

lich ist, weil für das Kopieren zunächst gescannt werden muss, bevor gedruckt 

werden kann? 2. Gestützt auf ihre entsprechenden Erwägungen ersucht die Recht-

bank den Gerichtshof um eine Klarstellung, ob seine Hinweise in den verbundenen 

Rechtssachen C-362/07 und C-363/07 zur Zahl der Papierfächer und zum Vorhan-

densein eines Papiereinzugs so auszulegen sind, dass das Vorhandensein mehrerer 

Papierfächer und eines Papiereinzugs objektive Merkmale sind, die einen Anhalts-
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punkt dafür bilden, dass es sich eher um ein Kopiergerät als um einen Drucker 

handelt? 3. Gestützt auf ihre Erwägungen zur Beurteilung der Frage, was der we-

sentliche Charakter der fraglichen Geräte ist, und unter Berücksichtigung der Kri-

terien, die die Cour d'appel de Paris im Urteil vom 20. Mai 2010 hierzu in Bezug 

auf gleichartige Geräte wie die vorliegenden aufgestellt hat, ersucht die Rechtbank 

den Gerichtshof um nähere Hinweise zu folgender Frage: Sind der Wert und das 

Gewicht der zentralen Druckeinheit (der Druckvorrichtung) der Druckfunktion o-

der der Kopierfunktion zuzurechnen und sind der Wert und das Gewicht des Scan-

ners ganz, nicht oder teilweise der Kopierfunktion zuzurechnen? 4. Ist, gestützt auf 

die Erwägungen der Rechtbank, der Zollsatz von 6 % gemäß KN-Code 8443 31 91 

nach der Verordnung Nr. 1031/2008 gültig, soweit es sich um MFP handelt, die 

gemäß den Hinweisen des Gerichtshofs in den verbundenen Rechtssachen C-

362/07 und C-363/07 in KN-Code 8471 60 20 einzureihen waren, wenn sie vor 

dem 1. Januar 2007 eingeführt wurden?  

 

 

 
 


